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Allgemeine Verkaufsbedingungen zur Verwendung gegenüber Unternehmern 

 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen der ABSE Stys GmbH („ABSE“) mit deren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). Die AVB gel-
ten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung bewegli-
cher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob ABSE die Ware selbst 
herstellt oder bei Zulieferern einkauft. Die AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Vereinba-
rung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 
mit demselben Käufer, ohne dass ABSE in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste; 
über Änderungen dieser AVB wird ABSE den Käufer in diesem Fall unverzüglich informieren. 

(3) Diese AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allge-
meine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, 
als ABSE ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in 
jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn ABSE in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen. 

(4) Soweit in diesen AVB eine Erklärung o.ä. zu ihrer Wirksamkeit der Schriftlichkeit bedarf, ist die 
Form mit der Verwendung der Textform im Sinne von § 126b BGB gewahrt. 

(5) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenab-
reden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den 
Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung 
von ABSE maßgebend.  

(6) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer gegenüber 
ABSE abzugeben sind (z. B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder 
Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Angebote von ABSE sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn ABSE dem Käu-
fer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkula-
tionen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – 
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auch in elektronischer Form – überlassen hat, an denen ABSE sich Eigentums- und Urheber-
rechte vorbehalten hat. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich 
aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist ABSE berechtigt, dieses Vertragsangebot inner-
halb von 14 Tagen nach Absendung des Angebots des Käufers anzunehmen. 

(3) Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Ausliefe-
rung der Ware an den Käufer erklärt werden. 

 

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug 

(1) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart. Sie wird von ABSE bei Annahme der Bestellung an-
gegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist 2 Wochen ab Vertragsschluss. 

(2) Sofern ABSE verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die ABSE nicht zu vertreten hat, nicht ein-
halten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird ABSE den Käufer hierüber unverzüglich in-
formieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch 
innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist ABSE berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers wird ABSE unver-
züglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesonde-
re die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch einen Zulieferer von ABSE, wenn ABSE im 
Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist oder wenn ABSE ein kongruentes Deckungsge-
schäft abgeschlossen hat und weder ABSE noch sein Zulieferer ein Verschulden trifft. 

(3) Der Eintritt des Lieferverzugs seitens ABSE bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Käufer erforderlich. 

(4) Die Rechte des Käufers gemäß § 8 dieser AVB und der gesetzlichen Rechte von ABSE insbe-
sondere bei einem Ausschluss der Leistungspflicht (z. B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzu-
mutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. 

 

§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort ist. Auf Verlangen und Kosten des 
Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist, ist ABSE berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
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(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spä-
testens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzöge-
rungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. 

(3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich die Lieferung von ABSE aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so ist ABSE 
berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. 
Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnet ABSE eine pauschale Entschädigung i.H.v. 50 
EUR pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. 

Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt unberührt; die Pauschale ist aber auf weiterge-
hende Geldansprüche anzurechnen. Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass ABSE 
überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende Pauschale ent-
standen ist. 

Ebenso bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche und Rechte von der Geltendmachung der 
pauschalen Entschädigung unberührt. 

 

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten jeweils die zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses aktuellen Preise von ABSE, und zwar ab Lager, zuzüglich gesetzlicher Umsatz-
steuer. 

(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Absatz 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die 
Kosten einer gegebenenfalls vom Käufer gewünschten Transportversicherung. Sofern ABSE 
nicht die im Einzelfall tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellt, gilt eine 
Transportkostenpauschale (ausschließlich Transportversicherung) i. H. v. 70 EUR als vereinbart. 
Haben der Käufer und ABSE den Kaufpreis in Abhängigkeit vom Gewicht des Kaufgegenstands 
vereinbart, beträgt die Transportkostenpauschale  4,50 EUR pro Tonne Gewicht. Etwaige Zölle, 
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. Verpackungen nach 
Maßgabe der Verpackungsverordnung nimmt ABSE nicht zurück, sind sie vom Käufer zu ent-
sorgen; ausgenommen hiervon sind Paletten. 

(3) Der Kaufpreis ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung fällig und zu 
zahlen. Bei Verträgen mit einem Lieferwert von mehr als 1.500 EUR ist ABSE jedoch berechtigt, 
eine Anzahlung i. H. v. 30 % des Kaufpreises zu verlangen. Die Anzahlung ist fällig und zu zah-
len innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung. 
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(4) Mit fruchtlosem Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis 
ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. 
ABSE behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegen-
über Kaufleuten bleibt der Anspruch von ABSE auf den kaufmännischen Fälligkeitszins, der 
aufgrund dieser AVB 8% beträgt, unberührt. 

(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein An-
spruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die 
Gegenrechte des Käufers insbesondere gemäß § 7 Absatz 6 Satz 2 dieser AVB unberührt. 

(6) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass der Anspruch von ABSE auf den Kaufpreis 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird (z. B. durch Antrag auf Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens), so ist ABSE nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leis-
tungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanferti-
gungen), kann ABSE den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die Ent-
behrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller ABSE zustehenden, gegenwärtigen und künftigen Forde-
rungen aus den geschlossenen Verträgen und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicher-
te Forderungen) behält sich ABSE das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesi-
cherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Käufer hat ABSE unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter 
auf ABSE gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kauf-
preises, ist ABSE berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom jeweiligen Vertrag zu-
rückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts herauszuverlangen. Das 
Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; ABSE ist vielmehr 
berechtigt, lediglich die jeweilige Ware herauszuverlangen und sich den Rücktritt vorzubehal-
ten. Zahlt der Käufer einen fälligen Kaufpreis nicht, darf ABSE diese Rechte nur geltend ma-
chen, wenn ABSE dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat 
oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend 
die nachfolgenden Bestimmungen. 
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a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder 
Verbindung der Waren von ABSE entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei 
ABSE als Hersteller im Sinne der §§ 947 ff. BGB gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermi-
schung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt 
ABSE Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten o-
der verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie 
für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe der etwaigen Miteigen-
tumsanteils ABSE gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an ABSE ab. ABSE nimmt 
diese Abtretungen an. Die in Absatz 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in An-
sehung der abgetretenen Forderungen. 

c) Zur Einziehung der Forderungen bleibt der Käufer neben ABSE ermächtigt. ABSE ver-
pflichten sich, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen gegenüber ABSE nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leis-
tungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so kann ABSE verlangen, dass der Käufer sich 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuld-
nern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten der Forderungen von ABSE um mehr 
als 10%, wird ABSE auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach Wahl von ABSE freige-
ben. 

 

§ 7 Mängelansprüche des Käufers 

(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlie-
ferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die ge-
setzlichen Vorschriften, soweit im Nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen 
bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher 
(Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB) unberührt. 

(2) Grundlage der Mängelhaftung von ABSE ist die über die Beschaffenheit der Ware getroffene 
Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten auch die als solche 
bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Käufer vor seiner Bestel-
lung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. 

(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beur-
teilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Absatz 1 Satz 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äu-
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ßerungen des Herstellers, sofern dies nicht ABSE ist, oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen) 
übernimmt ABSE jedoch keine Haftung. 

(4) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, sofern er Kaufmann ist, dass er seinen ge-
setzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt 
sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist gegenüber ABSE hiervon unverzüg-
lich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von 
zwei Wochen ab Erhalt der Ware erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung 
der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer 
offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wo-
chen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige 
Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung 
und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung von ABSE für den nicht angezeigten Mangel ausge-
schlossen. 
In jedem Fall ist die Mängelrüge vor Einbau des Materials bzw. vor der Verbindung mit ande-
ren Materialien oder Vermischung zu erheben. Andernfalls können Ansprüche wegen Män-
geln, die bei sorgfältiger Untersuchung erkennbar gewesen wären, nicht geltend gemacht 
werden. 

(5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann ABSE zunächst wählen, ob ABSE Nacherfüllung durch 
Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Er-
satzlieferung) leistet. Das Recht von ABSE, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraus-
setzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

(6) ABSE ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käu-
fer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum 
Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises bis zur Nacherfüllung zurückzubehalten. 

(7) Der Käufer hat ABSE die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften an 
ABSE zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sa-
che noch den erneuten Einbau, wenn ABSE ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war. 

(8) In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhält-
nismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von ABSE 
Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen 
Selbstvornahme ist ABSE unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das 
Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn ABSE berechtigt wäre, eine entsprechende Nacher-
füllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern. 

(9) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu set-
zende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften ent-
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behrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei 
einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(10) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
nur nach Maßgabe von § 8 dieser AVB und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

 

§ 8 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haftet ABSE bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten 
nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haftet ABSE bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrläs-
sigkeit haftet ABSE nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in die-
sem Fall ist die Haftung von ABSE jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischer-
weise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Absatz 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit ABSE einen 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernom-
men hat.  

(4) Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben von diesen AVB unberührt. 

(5) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurück-
treten oder kündigen, wenn ABSE die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündi-
gungsrecht des Käufers wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorausset-
zungen und Rechtsfolgen. 

 

§ 9 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Absatz 1 Nummer 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. 
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(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer 
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaf-
tigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Rege-
lung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Absatz 1 Nummer 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzli-
che Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Absatz 1 Nummer 1 
BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Absatz 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress 
bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 

(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außer-
vertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, 
es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) 
würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 

(4) Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. 

(5) Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 8 dieser AVB ausschließ-
lich die gesetzlichen Verjährungsfristen. 

 

§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen ABSE und dem Käufer gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere 
des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gemäß § 6 un-
terliegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechts-
wahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. 

(2) Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internatio-
naler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar er-
gebenden Streitigkeiten der Geschäftssitz von ABSE in Dortmund. ABSE ist jedoch auch be-
rechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. 

Informationen zum Datenschutz nach EU-DSGVO  
Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in de-
nen ein berechtigtes Interesse vorliegt auch bei Bestandskunden Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir 
mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss zusammen, von der 
wir die dazu benötigten Daten erhalten. Im Auftrage von Creditreform Boniversum teilen wir 
Ihnen bereits vorab dazu folgende Informationen gem. Art. 14 EU-DSGVO mit:  
Die Creditreform Boniversum GmbH ist eine Konsumentenauskunftei. Sie betreibt eine Daten-
bank, in der Bonitätsinformationen über Privatpersonen gespeichert werden.  
Auf dieser Basis erteilt Creditreform Boniversum Bonitätsauskünfte an ihre Kunden. Zu den Kun-
den gehören beispielsweise Kreditinstitute, Leasinggesellschaften, Versicherungen, Telekommu-
nikationsunternehmen, Unternehmen des Forderungsmanagements, Versand-, Groß- und Einzel-
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handelsfirmen sowie andere Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen liefern bzw. erbrin-
gen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen wird ein Teil der in der Auskunftsdatenbank 
vorhandenen Daten auch für die Belieferung anderer Firmendatenbanken, u. a. zur Verwendung 
für Adress-Handelszwecke genutzt.  
In der Datenbank der Creditreform Boniversum werden insbesondere Angaben gespeichert über 
den Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum, ggf. die E-Mailadresse, das Zahlungsverhalten und 
die Beteiligungsverhältnisse von Personen. Zweck der Verarbeitung der gespeicherten Daten ist 
die Erteilung von Auskünften über die Kreditwürdigkeit der angefragten Person. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO. Auskünfte über diese Daten dürfen danach nur 
erteilt werden, wenn ein Kunde ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis dieser Informationen 
glaubhaft darlegt. Sofern Daten in Staaten außerhalb der EU übermittelt werden, erfolgt dies auf 
Basis der sog. „Standardvertragsklauseln“, die Sie unter folgendem Link:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE  
einsehen oder sich von dort zusenden lassen können.  
Die Daten werden solange gespeichert, wie ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Spei-
cherung notwendig ist. Notwendig ist die Kenntnis in der Regel für eine Speicherdauer von zu-
nächst drei Jahren. Nach Ablauf wird geprüft, ob eine Speicherung weiterhin notwendig ist, an-
dernfalls werden die Daten taggenau gelöscht. Im Falle der Erledigung eines Sachverhalts werden 
die Daten drei Jahre nach Erledigung taggenau gelöscht. Eintragungen im Schuldnerverzeichnis 
werden gemäß § 882e ZPO nach Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der Eintragungsanordnung 
taggenau gelöscht.  
Berechtigte Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1f EU-DSGVO können sein: Kreditentscheidung, 
Geschäftsanbahnung, Beteiligungsverhältnisse, Forderung, Bonitätsprüfung, Versicherungsver-
trag, Vollstreckungsauskunft.  
Sie haben gegenüber der Creditreform Boniversum GmbH ein Recht auf Auskunft über die dort zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten. Soweit die über Sie gespeicherten Daten falsch sein sollten, ha-
ben Sie einen Anspruch auf Berichtigung oder Löschung. Kann nicht sofort festgestellt werden, ob 
die Daten falsch oder richtig sind, haben Sie bis zur Klärung einen Anspruch auf Sperrung der je-
weiligen Daten. Sind Ihre Daten unvollständig, so können Sie deren Vervollständigung verlangen.  
Sofern Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der bei Creditreform Boniversum gespeicherten Da-
ten gegeben haben, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zu einem etwaigen Widerruf 
erfolgten Verarbeitung Ihrer Daten nicht berührt.  
Sollten Sie Einwände, Wünsche oder Beschwerden zum Datenschutz haben, können Sie sich je-
derzeit an den Datenschutzbeauftragten der Creditreform Boniversum wenden. Dieser wird Ihnen 
schnell und vertrauensvoll in allen Fragen des Datenschutzes weiterhelfen. Sie können sich auch 
über die Verarbeitung der Daten durch Boniversum bei dem für Ihr Bundesland zuständigen Lan-
desbeauftragten für Datenschutz beschweren.  
Die Daten, die Creditreform Boniversum zu Ihnen gespeichert hat, stammen aus öffentlich zu-
gänglichen Quellen, von Inkassounternehmen und von deren Kunden.  
Um Ihre Bonität zu beschreiben bildet Creditreform Boniversum zu Ihren Daten einen Scorewert. 
In den Scorewert fließen Daten zu Alter und Geschlecht, Adressdaten und teilweise Zahlungser-
fahrungsdaten ein. Diese Daten fließen mit unterschiedlicher Gewichtung in die Scorewertbe-
rechnung ein. Die Creditreform Boniversum Kunden nutzen die Scorewerte als Hilfsmittel bei der 
Durchführung eigener Kreditentscheidungen.  
Widerspruchsrecht:  
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Die Verarbeitung der bei Creditreform Boniversum GmbH gespeicherten Daten erfolgt aus zwin-
genden schutzwürdigen Gründen des Gläubiger- und Kreditschutzes, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten regelmäßig überwiegen oder dient der Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen. Nur bei Gründen, die sich aus einer bei Ihnen vorliegenden be-
sonderen Situation ergeben und nachgewiesen werden müssen, können Sie der Verarbeitung Ih-
rer Daten widersprechen. Liegen solche besonderen Gründe nachweislich vor, werden die Daten 
nicht mehr verarbeitet. Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbe- und Marketingzwecke 
widersprechen, werden die Daten für diese Zwecke nicht mehr verarbeitet.  
Verantwortlich im Sinne des Art. 4 Nr. 7 EU-DSGVO ist die Creditreform Boniversum GmbH, Hel-
lersbergstr. 11, 41460 Neuss. Ihr Ansprechpartner in unserem Haus ist der Consumer Service, Tel.: 
02131 36845560, Fax: 02131 36845570, E-Mail: selbstauskunft@boniversum.de.  
Den zuständigen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: Creditre-
form Boniversum GmbH, Datenschutzbeauftragter, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss, E-Mail: daten-
schutz@boniversum.de. 

 


